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1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

Das Stiftische Humanistische Gymnasium liegt im Zentrum von Mönchenglad-
bach und wird von Schülerinnen und Schülern sowohl aus der Stadt selbst als 
auch aus umliegenden Gemeinden besucht. Die Schule ist grundsätzlich dreizü-
gig ausgelegt. Das HUMA besuchen zurzeit ca. 870 Schülerinnen und Schüler 
und ist dem Schulstandorttyp II zugeordnet. 
 
Das Fach Philosophie nimmt für das Selbstverständnis des HUMA eine bedeut-
same Position ein, konzeptuell, da es die humanistischen Werte der Schule pro-
grammatisch repräsentiert (s.u.), historisch, da Hans Jonas als Abiturient der 
Schule besonders geschätzt und gewürdigt wird (z.B. mit Essays zum Thema 
Umweltethik im zweiten Halbjahr der EF). 
 
Ab der Stufe 5 wird am HUMA das Fach Praktische Philosophie durchgängig als 
Ersatzfach für Religion unterrichtet. In der Oberstufe wird in den Jahrgangsstufen 
10 bis 12 das Fach Philosophie als ordentliches Fach im gesellschaftswissen-
schaftlichen Aufgabenfeld angeboten.  
 
Im Rahmen des Schulprogramms übernimmt das Fach eine besondere Aufgabe 
im Bereich der Werteerziehung, insoweit eine grundsätzliche Reflexion auf für 
das menschliche Zusammenleben unabdingbare Moralvorstellungen eine seiner 
wesentlichen Unterrichtsdimensionen darstellt. Seine Ausrichtung am rationalen 
Diskurs, der von Schülerinnen und Schülern mit ganz unterschiedlichen Wertvor-
stellungen und Weltanschauungen eine sachorientierte, von gegenseitiger Ach-
tung getragene Auseinandersetzung um tragfähige normative Vorstellungen ver-
langt, lässt den Philosophieunterricht zu einem Ort werden, an dem Werteerzie-
hung konkret erfahrbar werden kann.  
 
Die relativ kleine Fachgruppe besteht aus zwei Fachkolleginnen und -kollegen, 
von denen einer keine Fakultas für das Fach Philosophie, sondern nur eine Un-
terrichtsgenehmigung für das Fach Praktische Philosophie in der Sek I besitzt.  
 
Allgemeine Zielsetzung des Fachs  
 
Das Ziel des Unterrichts besteht darin, „Schülerinnen und Schüler vertraut zu 
machen mit den überkommenen Positionen, Problemstellungen, Problemlösun-
gen und Methoden der Philosophie sowie den Verfahren, sich philosophische 
Texte aus eigener Kraft zu erschließen. Auf diesem Wege sollen die Lernenden 
Freude an der Begegnung mit der philosophischen Tradition entwickeln und zur 
argumentativen Auseinandersetzung mit ihr befähigt werden“ (Sekundarstufe II 
Gymnasium / Gesamtschule. Richtlinien und Lehrpläne: Philosophie, 1999, S.7). 
Den Schülerinnen und Schülern sollen zwecks Befähigung zur philosophischen 
Problemreflexion grundlegende Sach-, Methoden-, Urteils sowie Handlungskom-
petenzen vermittelt werden, die sie selbstständig auf neue Bereiche, Situationen, 
Zusammenhänge, Probleme und Texte anwenden können sollen. 
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In der Jahrgangsstufe Q1 werden gemäß Zentralabiturobligatorik die Rah-
menthemen / neu: Inhaltsfelder Ethik und Politische Philosophie behandelt. Die 
Beschäftigung mit diesen Fachbereichen soll die Schülerinnen und Schüler zu 
einer intensiven kompetenzbildenden Auseinandersetzung mit ihren eigenen 
Wertvorstellungen sowie mit wichtigen ethischen und politischen Theorien der 
klassischen und modernen Philosophie führen.  

In der Jahrgangsstufe Q2 werden gemäß Zentralabiturobligatorik die Rah-
menthemen / neu: Inhaltsfelder Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie be-
arbeitet. Dabei wird den Schülerinnen und Schülern eine jeweils in Konfrontation 
mit philosophischen Theorien fundierte, kompetenz- und problemorientierte per-
spektivisch wechselnde Reflexion der Aspekte Wahrheit und Wirklichkeit, Wis-
senschafts- und Erkenntnisformate vermittelt, die sie zur eigenen Positionsbe-
stimmung im Hinblick auf die Grundfrage, was der Mensch (nicht) wissen könne, 
führen soll. 
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2 Entscheidungen zum Unterricht 

 
2.1 Unterrichtsvorhaben 

Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.1) wird die für alle Lehre-
rinnen und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der 
Unterrichtsvorhaben dargestellt. Das Übersichtsraster dient dazu, den Kollegin-
nen und Kollegen einen schnellen Überblick über die Zuordnung der Unterrichts-
vorhaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen sowie den im Kernlehrplan genann-
ten Kompetenzen, Inhaltsfeldern und inhaltlichen Schwerpunkten zu verschaffen. 
Um Klarheit für die Lehrkräfte herzustellen und die Übersichtlichkeit zu gewähr-
leisten, werden  an dieser Stelle im Bereich der Methoden- und Handlungskom-
petenz nur diejenigen übergeordneten Kompetenzerwartungen ausgewiesen, 
deren Entwicklung im Rahmen des jeweiligen Unterrichtsvorhabens im Zentrum 
steht. Im Bereich der Sach- und Urteilskompetenz werden die auf das jeweilige 
Unterrichtsvorhaben bezogenen konkretisierten Kompetenzerwartungen gemäß 
dem Kernlehrplan aufgeführt.  

Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die 
nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um Spielraum für Vertiefun-
gen, besondere Schülerinteressen, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse an-
derer besonderer Ereignisse (z.B. Praktika, Klassenfahrten o.ä.) zu erhalten, 
wurden im Rahmen dieses schulinternen Lehrplans nur ca. 75 Prozent der Brut-
tounterrichtszeit verplant. 
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2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben 

Einführungsphase 
 

Unterrichtsvorhaben I: 

Thema: Was können wir mit Gewissheit erkennen? – Grundla-
gen und Grenzen menschlicher Erkenntnis  

 

Methodenkompetenz  

Verfahren der Problemreflexion 

Die Schülerinnen und Schüler 

• beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei ohne 
verfrühte Klassifizierung (MK1), 

• ermitteln in einfacheren philosophischen Texten das diesen 
jeweils zugrundeliegende Problem bzw. ihr Anliegen sowie die 
zentrale These (MK3), 

• identifizieren in einfacheren philosophischen Texten Sachaus-
sagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, 
Begründungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4) 

• analysieren die gedankliche Abfolge von philosophischen Tex-
ten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5). 

• arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen 
Materialien verallgemeinernd relevante philosophische Fragen 
heraus (MK2),  

• identifizieren in einfacheren philosophischen Texten Sachaus-

 

Unterrichtsvorhaben IV: 

Thema: Ist der Mensch ein besonderes Lebewesen? – Sprachliche, 
kognitive und reflexive Fähigkeiten von Mensch und Tier im Ver-
gleich 
 
Methodenkompetenz  
Verfahren der Problemreflexion 
Die Schülerinnen und Schüler 
• arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen 

Materialien verallgemeinernd relevante philosophische Fragen 
heraus (MK2),  

• ermitteln in einfacheren philosophischen Texten das diesen je-
weils zugrundeliegende Problem bzw. ihr Anliegen sowie die 
zentrale These (MK3), 

• analysieren die gedankliche Abfolge von philosophischen Tex-
ten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5), 

• bestimmen elementare philosophische Begriffe mit Hilfe definito-
rischer Verfahren (MK7), 

• recherchieren Informationen sowie die Bedeutung von Fremd-
wörtern und Fachbegriffen unter Zuhilfenahme von (auch digita-
len) Lexika und anderen Nachschlagewerken (MK9). 
 

Verfahren der Präsentation und Darstellung 
Die Schülerinnen und Schüler  
• stellen grundlegende philosophische Sachverhalte in diskursiver 

Form strukturiert dar (MK10). 
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sagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, 
Begründungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4), 

• entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenex-
perimenten, fiktiven Dilemmata) eigene philosophische Ge-
danken (MK6).  

Verfahren der Präsentation und Darstellung 

• stellen grundlegende philosophische Sachverhalte und Zu-
sammenhänge in präsentativer Form (u.a. Visualisierung, bild-
liche und szenische Darstellung) dar (MK11), 

• stellen grundlegende philosophische Sachverhalte in diskursi-
ver Form strukturiert dar (MK10), 

• geben Kernaussagen und Grundgedanken einfacherer philo-
sophischer Texte in eigenen Worten und distanziert, unter Zu-
hilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungsvokabu-
lars, wieder und verdeutlichen den interpretatorischen Anteil 
(MK12). 

Handlungskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler  

• rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch 
philosophisch dimensionierte Begründungen (HK2), 

• vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre 
eigene Position und gehen dabei auch auf andere Perspekti-
ven ein (HK3). 

• beteiligen sich mit philosophisch dimensionierten Beiträgen an 
der Diskussion allgemein-menschlicher und gegenwärtiger ge-
sellschaftlich-politischer Fragestellungen (HK4). 

 
Handlungskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 
• beteiligen sich mit philosophisch dimensionierten Beiträgen an 

der Diskussion allgemein-menschlicher Fragestellungen (HK4). 

Inhaltsfelder: IF 1 (Der Mensch und sein Handeln), IF 2 (Erkenntnis 
und ihre Grenzen)  
 
Inhaltliche Schwerpunkte:
• Die Sonderstellung des Menschen 
• Prinzipien und Reichweite menschlicher Erkenntnis  

Zeitbedarf: 23 Std. 
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Inhaltsfeld: IF 2 (Erkenntnis und ihre Grenzen) 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Prinzipien und Reichweite menschlicher Erkenntnis 

• Eigenart philosophischen Fragens und Denkens 

Zeitbedarf: 23 Std. 

 

Unterrichtsvorhaben II: 

Thema: Eine Ethik für alle Kulturen? – Der Anspruch moralischer 
Normen auf interkulturelle Geltung  

 
Methodenkompetenz  
Verfahren der Problemreflexion 
Die Schülerinnen und Schüler 
• beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei ohne 

verfrühte Klassifizierung (MK1), 
• identifizieren in einfacheren philosophischen Texten Sachaus-

sagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, 
Begründungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4), 

• entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenex-
perimenten, fiktiven Dilemmata) eigene philosophische Ge-
danken (MK6), 

• argumentieren unter Ausrichtung an einschlägigen philosophi-
schen Argumentationsverfahren (MK8). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung 
• stellen grundlegende philosophische Sachverhalte und Zu-

sammenhänge in präsentativer Form (u.a. Visualisierung, bild-
liche und szenische Darstellung) dar (MK11), 

Unterrichtsvorhaben III: 

Thema: Wann darf und muss der Staat die Freiheit des Einzelnen 
begrenzen? – Die Frage nach dem Recht des Einzelnen im Span-
nungsfeld der Umweltethik 

 

Methodenkompetenz  
Verfahren der Problemreflexion 
Die Schülerinnen und Schüler 
• arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen 

Materialien verallgemeinernd relevante philosophische Fragen 
heraus (MK2),  

• bestimmen elementare philosophische Begriffe mit Hilfe definito-
rischer Verfahren (MK7), 

• argumentieren unter Ausrichtung an einschlägigen philosophi-
schen Argumentationsverfahren  (MK8). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung 
 stellen philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge in 

ihrem Für und Wider dar (MK13). 
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• stellen philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge 
in ihrem Für und Wider dar (MK13). 

Handlungskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 
• entwickeln auf der Grundlage philosophischer Ansätze verant-

wortbare Handlungsperspektiven für aus der Alltagswirklichkeit 
erwachsende Problemstellungen (HK1), 

• vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre 
eigene Position und gehen dabei auch auf andere Perspekti-
ven ein (HK3). 

Inhaltsfeld: IF 1 (Der Mensch und sein Handeln) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Werte und Normen des Handelns im 
interkulturellen Kontext  
 
Zeitbedarf: 22 Std. 

Handlungskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 
• entwickeln auf der Grundlage philosophischer Ansätze verant-

wortbare Handlungsperspektiven für aus der Alltagswirklichkeit 
erwachsende Problemstellungen (HK1), 

• rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch 
philosophisch dimensionierte Begründungen (HK2). 

Inhaltsfeld: IF 1 (Der Mensch und sein Handeln) 

Inhaltliche Schwerpunkte:
• Umfang und Grenzen staatlichen Handelns  

Zeitbedarf: 22 Std. 

  

Summe Einführungsphase: 90 Stunden 
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2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 

In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schulpro-
gramms hat die Fachkonferenz Philosophie die folgenden fachmethodischen und fach-
didaktischen Grundsätze beschlossen.  

Überfachliche Grundsätze: 

1. Geeignete Problemstellungen zeichnen die Ziele des Unterrichts vor und bestim-
men die Struktur der Lernprozesse. 

2. Inhalt und Anforderungsniveau des Unterrichts entsprechen dem Leistungsvermö-
gen der Schülerinnen und Schüler. 

3. Die Unterrichtsgestaltung ist auf die Ziele und Inhalte abgestimmt. 
4. Die Schülerinnen und Schüler erreichen einen Lernzuwachs. 

5. Der Unterricht fördert eine aktive Teilnahme der Schülerinnen und Schüler. 
6. Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen und Schü-

lern und bietet ihnen Möglichkeiten zu eigenen Lösungen. 

7. Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Lernwege. 
8. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und 

werden dabei unterstützt. 
9. Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Partner- bzw. Gruppenarbeit. 
10. Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Arbeit im Plenum. 

11. Die Lernumgebung ist vorbereitet; der Ordnungsrahmen wird eingehalten. 
12. Die Lehr- und Lernzeit wird intensiv für Unterrichtszwecke genutzt. 
 
Fachliche Grundsätze: 

1. Die dem Unterricht zugrunde liegenden Problemstellungen sind transparent und 
bilden den Ausgangspunkt und roten Faden für die Material- und Medienauswahl. 

2. Der Zusammenhang zwischen einzelnen Unterrichtsstunden wird in der Regel 
durch das Prinzip des Problemüberhangs hergestellt. 

3. Primäre Unterrichtsmedien bzw. -materialien sind philosophische, d. h. diskursiv-
argumentative Texte, sog. präsentative Materialien werden besonders in Hinfüh-
rungs- und Transferphasen eingesetzt.   

4. Im Unterricht ist genügend Raum für die Entwicklung eigener Ideen; diese werden 
in Bezug zu den Lösungsbeiträgen der philosophischen Tradition gesetzt. 

5. Eigene Beurteilungen und Positionierungen werden zugelassen und ggf. aktiv initi-
iert, u. a. durch die Auswahl konträrer philosophischer Ansätze und Positionen.  

6. Erarbeitete philosophische Ansätze und Positionen werden in lebensweltlichen 
Anwendungskontexten rekonstruiert. 

7. Der Unterricht fördert, besonders in Gesprächsphasen, die sachbestimmte, argu-
mentative Interaktion der Schülerinnen und Schüler. 

8. Die für einen philosophischen Diskurs notwendigen begrifflichen Klärungen werden 
kontinuierlich und zunehmend unter Rückgriff auf fachbezogene Verfahren vorge-
nommen. 



 

12 
 

9. Die Fähigkeit zum Philosophieren wird auch in Form von kontinuierlichen schriftli-
chen Beiträgen zum Unterricht (Textwiedergaben, kurze Erörterungen, Stellung-
nahmen usw.) entwickelt. 

10. Unterrichtsergebnisse werden in unterschiedlichen Formen (Tafelbilder, Lernplaka-
te, Arbeitsblätter) gesichert. 

11. Zur Förderung der Textanalysefähigkeit wird in der Q1 mindestens einmal ein Di-
agnose- und Förderzirkel durchgeführt (vgl. Material zur Diagnose und individuellen 
Förderung zum konkretisierten Unterrichtsvorhaben in Q1). 

12. Die Methodenkompetenz wird durch den übenden Umgang mit verschiedenen 
fachphilosophischen Methoden und die gemeinsame Reflexion auf ihre Leistung 
entwickelt. 

13. Im Unterricht herrscht eine offene, intellektuelle Neugierde vorlebende Atmosphäre, 
es kommt nicht darauf an, welche Position jemand vertritt, sondern wie er sie be-
gründet. 
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2.3  Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 
 
Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 6 APO-SI sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans 
Philosophie hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezoge-
nen Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungs-
rückmeldung beschlossen. Die nachfolgenden Absprachen stellen die Minimalanforde-
rungen an das lerngruppenübergreifende gemeinsame Handeln der Fachgruppenmit-
glieder dar. Bezogen auf die einzelne Lerngruppe kommen ergänzend weitere der in 
den Folgeabschnitten genannten Instrumente der Leistungsüberprüfung zum Einsatz. 

Verbindliche Absprachen:  

1. Im zweiten Halbjahr der Einführungsphase verfassen die Schülerinnen und Schü-
ler eine Erörterung eines philosophischen Problems (Essay) als Vorbereitung auf 
den alljährlich im Oktober stattfindenden Landes- und Bundeswettbewerb Philo-
sophischer Essay. 

 

Die Grundsätze der Leistungsfeststellung werden den Schülerinnen und Schülern (zum 
Schuljahresbeginn) sowie den Erziehungsberechtigten (u.a. im Rahmen des Eltern-
sprechtages und der Jahrgangsstufenpflegschaftssitzungen) transparent gemacht und 
erläutert. Sie finden Anwendung im Rahmen der grundsätzlichen Unterscheidung von 
Lern- und Leistungssituationen, die ebenfalls im Unterrichtsverlauf an geeigneter Stelle 
transparent gemacht wird, u. a. um die selbstständige Entwicklung philosophischer 
Gedanken zu fördern. 

 
Verbindliche Instrumente: 
 
Überprüfung der schriftlichen Leistung 

• Im 1. Halbjahr der Einführungsphase wird lediglich eine Klausur zur Überprüfung 
der schriftlichen Leistung geschrieben (und zwar im 2. Quartal).  

• Das Format der Aufgaben des schriftlichen Abiturs wird schrittweise entwickelt und 
schwerpunktmäßig eingeübt. 

- Im 1. Halbjahr der Einführungsphase liegt der Schwerpunkt auf der Analyse 
und Interpretation eines philosophischen Textes (E), 

- im 2. Halbjahr auf der Erörterung eines philosophischen Problems ohne Mate-
rialgrundlage (B), 

 
Überprüfung der sonstigen Leistung  

Neben den o. g. obligatorischen Formen der Leistungsüberprüfung werden weitere 
Instrumente der Leistungsbewertung genutzt, u. a.: 
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• mündliche Beiträge zum Unterricht (z. B. Beiträge zum Unterrichtsgespräch, Refe-
rate, Präsentationen, Kurzvorträge) 

• Mitarbeit in Partner- und Gruppenarbeiten 

• schriftliche Übungen bzw. Überprüfungen 

• weitere schriftliche Beiträge zum Unterricht (z. B. Protokolle, Materialsammlungen, 
Hefte/Mappen, Portfolios, Lerntagebücher) 

• Beiträge im Rahmen eigenverantwortlichen, schüleraktiven Handelns (z. B. Prä-
sentation, Rollenspiel, Befragung, Erkundung, Projektarbeit) 

 
Übergeordnete Kriterien: 

Die Bewertungskriterien für eine Leistung werden den Schülerinnen und Schülern zu 
Beginn der jeweiligen Kurshalbjahre  transparent gemacht. Die folgenden – an die Be-
wertungskriterien des Kernlehrplans für die Abiturprüfung angelehnten – allgemeinen 
Kriterien gelten sowohl für die schriftlichen als auch für die sonstigen Formen der Leis-
tungsüberprüfung: 

• Umfang und Differenzierungsgrad der Ausführungen 

• sachliche Richtigkeit und Schlüssigkeit der Ausführungen 

• Angemessenheit der Abstraktionsebene 

• Herstellen geeigneter Zusammenhänge 

• argumentative Begründung eigener Urteile, Stellungnahmen und Wertungen 

• Eigenständigkeit der Auseinandersetzung mit Sachverhalten und Problemstellun-
gen 

• Klarheit und Strukturiertheit in Aufbau von Darstellungen 

• Sicherheit im Umgang mit Fachmethoden 

• Verwendung von Fachsprache und geklärter Begrifflichkeit 

• Erfüllung standardsprachlicher Normen 

Der Grad der Anwendung der angeführten Maßstäbe hängt insgesamt von der Kom-
plexität der zu erschließenden und darzustellenden Gegenstände ab. 
 
Konkretisierte Kriterien: 
 
Kriterien für die Bewertung der schriftlichen Leistung  

Die Bewertung der schriftlichen Leistungen, insbesondere von Klausuren, erfolgt an-
hand von jeweils zu erstellenden Bewertungsrastern (Erwartungshorizonte), die sich an 
den Vorgaben für die Bewertung von Schülerleistungen im Zentralabitur orientieren. 
Beispielhaft für die dabei zugrunde zu legenden Bewertungskriterien werden folgende 
auf die Aufgabenformate des Zentralabiturs bezogenen Kriterien festgelegt: 
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Aufgabentyp I: Erschließung eines philosophischen Textes mit Vergleich und Beurtei-
lung 

• eigenständige und sachgerechte Formulierung des einem philosophischen Text 
zugrundeliegenden Problems bzw. Anliegens sowie seiner zentralen These 

• kohärente und distanzierte Darlegung des in einem philosophischen Text entfalte-
ten Gedanken- bzw. Argumentationsgangs 

• sachgemäße Identifizierung des gedanklichen bzw. argumentativen Aufbaus des 
Textes (durch performative Verben u. a.) 

• Beleg interpretierender Aussagen durch angemessene und korrekte Nachweise 
(Zitate, Textverweise) 

• funktionale, strukturierte und distanzierte Rekonstruktion einer bekannten philoso-
phischen Position bzw. eines philosophischen Denkmodells 

• sachgerechte Einordnung der rekonstruierten Position bzw. des rekonstruierten 
Denkmodells in übergreifende philosophische Zusammenhänge 

• Darlegung wesentlicher Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener philo-
sophischer Positionen bzw. Denkmodelle 

• Aufweis wesentlicher Voraussetzungen und Konsequenzen einer philosophischen 
Position bzw. eines  Denkmodells 

• argumentativ abwägende und kriterienorientierte Beurteilung der Tragfähigkeit 
bzw. Plausibilität einer philosophischen Position bzw. eines Denkmodells 

• stringente und argumentativ begründende Entfaltung einer eigenen Position zu 
einem philosophischen Problem 

• Beachtung der Aufgabenstellung und gedankliche Verknüpfung der jeweiligen Bei-
träge zu den Teilaufgaben 

• Verwendung einer präzisen und differenzierten Sprache mit einer angemessenen 
Verwendung der Fachterminologie 

• Erfüllung standardsprachlicher Normen 

Aufgabentyp II: Erörterung eines philosophischen Problems 

• eigenständige und sachgerechte Formulierung des einem Text bzw. einer oder 
mehrerer philosophischer Aussagen oder einem Fallbeispiel zugrundeliegenden 
philosophischen Problems 

• kohärente Entfaltung des philosophischen Problems unter Bezug auf die philoso-
phische(n) Aussage(n) bzw. auf relevante im Text bzw. im Fallbeispiel angeführte 
Sachverhalte 

• sachgerechte Einordnung des entfalteten Problems in übergreifende philosophi-
sche Zusammenhänge 
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• kohärente und distanzierte Darlegung unterschiedlicher Problemlösungsvorschläge 
unter funktionaler Bezugnahme auf bekannte philosophische Positionen bzw. 
Denkmodelle 

• Aufweis wesentlicher Voraussetzungen und Konsequenzen der dargelegten philo-
sophischen Positionen bzw. Denkmodelle 

• argumentativ abwägende Bewertung der Überzeugungskraft und Tragfähigkeit der 
dargelegten philosophischen Positionen bzw. Denkmodelle im Hinblick auf ihren 
Beitrag zur Problemlösung 

• stringente und argumentativ begründende Entfaltung einer eigenen Position zu 
dem  betreffenden philosophischen Problem 

• Klarheit, Strukturiertheit und Eigenständigkeit der Gedankenführung 

• Beachtung der Aufgabenstellung und gedankliche Verknüpfung der einzelnen Ar-
gumentationsschritte 

• Beleg interpretierender Aussagen durch angemessene und korrekte Nachweise 
(Zitate, Textverweise) 

• Verwendung eine präzisen und differenzierte Sprache mit einer angemessenen 
Verwendung der Fachterminologie 

• Erfüllung standardsprachlicher Normen 

Kriterien für die Überprüfung der sonstigen Leistungen 

• inhaltliche Qualität und gedankliche Stringenz der Beiträge 

• Selbständigkeit der erbrachten Reflexionsleistung 

• Bezug der Beiträge zum Unterrichtsgegenstand 

• Verknüpfung der eigenen Beiträge mit bereits im Unterricht erarbeiteten Sachzu-
sammenhängen sowie mit den Beiträgen anderer Schülerinnen und Schüler 

• funktionale Anwendung fachspezifischer Methoden 

• sprachliche und fachterminologische Angemessenheit der Beiträge 
 
Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung:  

Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und schriftlicher Form.  

• Intervalle  
- punktuelles Feedback auf im Unterricht erbrachte spezielle Leistungen  

- Quartalsfeedback (z. B. als Ergänzung zu einer schriftlichen Überprüfung) 

• Formen  
- Einstufung der Beiträge im Hinblick auf den deutlich werdenden Kompetenz-

erwerb, 
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- individuelle Lern-/Förderempfehlungen (z. B. im Kontext einer schriftlichen 
Leistung) 

- Kriteriengeleitete Partnerkorrektur 
- Anleitung zu einer kompetenzorientierten Schülerselbstbewertung 
- Beratung am Eltern- oder Schülersprechtag 

 
 

2.4  Verwendete Lehrmittel 

Zu den Unterrichtsthemen passend, finden einzelne Zeitungsartikel, Filme (Kino- und 
Dokumentarfilme), Audiobeiträge (z.B. BR-Wissen) sowie Arbeitsblätter und andere 
Handreichungen Verwendung. Zudem werden – je nach Zentralabiturvorgabe – länge-
re Ausschnitte aus relevanten philosophischen Werken der jeweils intensiv zu behan-
delnden oder aber neue Perspektiven ermöglichenden Denker/-innen gelesen.  

Wichtige Quellen stellen folgende Werke dar:  

• Henke, R.; Sewing, E.-A.: (Hrsg.): Zugänge zur Philosophie Bd.1 + 2, Berlin  
2006 (an der Marienschule eingeführtes Philosophie-Arbeitsbuch) und Zugänge zur 
Philosophie Einführungsphase.  

• Nagel, T.: Was bedeutet das alles? Ein ganz kurze Einfürhung in die Philoso-
phie, Stuttgart 1990 (für den Einführungskurs in der Stufe EF) 

• Textsammlungen anderer philosophischer Arbeitsbücher aus den Verlagen 
BSV, Bagel, Schöningh, Patmos, Klett etc. 

• Ergänzungsmaterial des Cornelsen-Verlags zu zentralabitursrelevanten The-
men (z.B. zu Hannah Arendt, Wissenschaftstheorie etc.). 

Weitere Werke in Auswahl: 

• Birnbacher, D.; Hoerster, N. (Hrsg.): Texte zur Ethik, München, 2007 

• Peters, J.; Rolf, B. (Hrsg.): Ethik aktuell, Bamberg, 2002  

• Hoerster, N. (Hrsg.): Klassische Texte der Staatsphilosophie, München, 2004 

• Keller, A.: Allgemeine Erkenntnistheorie, Grundkurs Philosophie 2, Stuttgart – 
Berlin – Köln – Mainz 1982 
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     3 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen  

Die Fachkonferenz Philosophie hat im Rahmen des Schulprogramms Leitlinien für die 
folgenden Arbeitsfelder festgelegt:  

 

Teilnahme am Essay-Wettbewerb  

Nachdem die Form des philosophischen Essays im Unterricht der Einführungsphase 
eingeführt wurde, wird im Zusammenhang mit dem alljährlichen  Landes- und Bundes-
wettbewerb Philosophischer Essay ein schulinterner Essaywettbewerb durchgeführt. 
Ein besonders gelungener und origineller Essay wird regelmäßig im Jahresbericht der 
Schule veröffentlicht. Die Verfasserinnen und Verfasser der besten Schulessays wer-
den zur Teilnahme am Landes- und Bundeswettbewerb motiviert. 

 


